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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studienplät-

 zen  für  den  weiterbildenden  Masterstudiengang  Poli-

 tik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte  des  Fachbe-

 reichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der  Freien

 Universität  Berlin  für  das  Wintersemester  2007/08

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO  –
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des  Gesetzes  über  die  Zulas-
 sung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zulas-
 sungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Politik-  und
 Sozialwissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin  am
 4.  Juli  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  für  die  Ver-
 gabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  a  BerlHZG  für  den
 weiterbildenden  Masterstudiengang  Politik  und  deutsche
 Nachkriegsgeschichte  für  das  Wintersemester  2007/08.

 §  2

 Studienplätze  und  Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Politik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte  zur
 Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulas-
 sungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zu-
 lassungstermin  bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsidi-
 um  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a)  und
 b)  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.  Werden  im
 Ausland  erworbene  Nachweise  vorgelegt,  müssen  diese,
 wenn  sie  nicht  in  deutscher  oder  englischer  Sprache  ab-
 gefasst  sind,  übersetzt  und  durch  eine  deutsche  Aus-
 landsvertretung  beglaubigt  sein.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektroni-
 sche  Medien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  30.  Juni  2007.

 §  3

 Auswahlkriterien

 (1)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende  As-
 pekte  einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss
 vorzugsweise  in  einem  lehramtsbezogenen  Studien-
 gang  in  Sozialkunde  (Politikwissenschaft),  Ge-
 schichtswissenschaft  oder  in  einem  Fachgebiet,  das
 die  Bewerberinnen  oder  Bewerber  im  besonderen
 Maße  zur  Erreichung  der  Studienziele  gemäß  §  4  der
 Studienordnung  des  weiterbildenden  Masterstudien-
 gangs  Politik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte  be-
 fähigt,

 b)  studienrelevante  berufliche  Erfahrungen,  insbeson-
 dere  die  erfolgreiche  Ableistung  eines  Vorbereitungs-
 dienstes  oder  einer  anderen  gleichwertigen  Einfüh-
 rungszeit,  eine  qualifizierte  berufliche  Tätigkeit  im
 Schuldienst  oder  eine  sonstige  einschlägige  Lehrtä-
 tigkeit  von  mindestens  einem  Jahr  Dauer  (tabellari-
 sche  Übersicht),

 c)  die  Motivation  für  die  Bewerbung  für  den  Masterstu-
 diengang  Politik  und  deutsche  Nachkriegsgeschichte
 in  Form  eines  dreiseitigen  Exposés  und

 d)  das  Ergebnis  des  Auswahlgesprächs.

 (2)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 vergeben,  die  einen  Hochschulabschluss  gemäß  Abs.  1
 Buchst.  a)  nachweisen.  Sind  mehr  Bewerbungen  als  Stu-
 dienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Auswahlverfahren  ge-
 mäß  §§  4  bis  7.

 §  4

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  gemäß  §  5  durchgeführt  und  dauert  etwa  30
 Minuten  je  Bewerberin  oder  Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber,  welche  die  Bewerbungsunterlagen  voll-
 ständig  und  fristgerecht  vorgelegt  haben,  durch  die  Aus-
 wahlbeauftragten  schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt
 und  Ort  eingeladen.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,
 wenn  sie  mindestens  zehn  Werktage  vor  dem  Auswahl-
 gespräch  abgesandt  wurde.

 (3)  Das  Auswahlgespräch  wird  mit  jeder  Bewerberin
 oder  mit  jedem  Bewerber  einzeln  geführt  und  ist  nicht  öf-
 fentlich.  Bei  mehr  als  50  Bewerbern  kann  eine  Voraus-
 wahl  anhand  der  schriftlichen  Bewerbungsunterlagen
 getroffen  werden.  Die  Entscheidung  darüber  obliegt  den
 Auswahlbeauftragten.

 (4)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für

 *  Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 16.  Juli  2007  bestätigt  worden.
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die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  5

 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlgesprächs  werden
 mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  des  Fachbe-
 reichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  im  Auftrag  des
 Präsidiums  bestellt.  Diese  müssen  im  weiterbildenden
 Masterstudiengang  Politik  und  deutsche  Nachkriegsge-
 schichte  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptbe-
 ruflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität
 Berlin  stehen.  Die  Bestellung  erfolgt  für  das  Auswahlver-
 fahren  zum  Wintersemester  2007/08.  Eine  Stellvertre-
 tung  ist  nicht  möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung  vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Fristset-
 zung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerbern  einholen.

 §  6

 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit  entscheidet  das  Los.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  von  den  Auswahlbeauftragten  ermittelten
 Rangfolge.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 §  8

 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Ber-
 lin)  in  Kraft.
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